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Die kommunalen Investitionen stagnieren und nicht nur ange-

sichts der aktuell erneut hohen Defizite stellt sich die Frage, 

wie die Investitionsfähigkeit wiederhergestellt und langfristig 

gesichert werden kann. Sparen allein wird die Lage kaum ver-

bessern, denn der Investitionsbedarf ist mittlerweile so groß, 

dass selbst extreme Sparanstrengungen in anderen Berei-

chen die Defizite nicht ausgleichen können. Deshalb rückt die 

Einnahmenseite der kommunalen Haushalte stärker in den 

Fokus.  

Die wesentlichen Einnahmequellen der Kommunen und damit 

die drei relevantesten Optionen zu Stärkung der kommunalen 

Einnahmenbasis sind Steuern, Zuweisungen im Rahmen des 

kommunalen Finanzausgleichs und Fördermittel.  

Die kommunalen Steuereinnahmen setzen sich fast zur Hälfte 

aus der Gewerbesteuer und zu mehr als einem Drittel aus der 

Einkommensteuer zusammen. Diese Steuereinnahmen sind 

gleichzeitig aber regional ungleich verteilt und insbesondere 

die Gewerbesteuer ist volatil. Reformvorschläge zielen daher 

zumeist nicht nur auf eine Erhöhung der Einnahmen ab, son-

dern berücksichtigen auch, wie diese für bessere Planbarkeit 

stabilisiert und in der Fläche verteilt werden können. Eine Stu-

die im Auftrag der KfW kommt zu dem Ergebnis, dass bei-

spielsweise eine Erhöhung des kommunalen Anteils an der 

Einkommensteuer um einen Prozentpunkt zulasten des Bun-

des zu Mehreinnahmen der Kommunen von fast 3 Mrd. EUR 

führen würde. Ähnlich wäre der Effekt auch bei einer entspre-

chenden Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer. Die Aus-

wirkungen wären jedoch in beiden Fällen regional ungleichmä-

ßig verteilt. Zudem sind Rückkopplungseffekte im Finanzaus-

gleich zu berücksichtigen, die für sich genommen dazu führen, 

dass einzelne Länder geringere Einnahmen aus dem bundes-

staatlichen Finanzausgleich erhalten. 

Eine Erhöhung der Zuweisungen durch die Länder wäre im 

Rahmen der kommunalen Finanzausgleiche möglich, stellt 

aber gerade finanzschwächere Bundesländer vor Probleme.  

Zweckgebundene Investitionszuweisungen und Fördermittel 

machen etwa ein Drittel der kommunalen Investitionsfinanzie-

rung aus. Eine Erhöhung sowie effizientere Ausschreibung 

und Vergabe von Fördermitteln könnte zu mehr Investitionen 

führen, würde allerdings die aktuelle kommunale Finanznot 

nur indirekt adressieren.  

Da keine Einzelmaßnahme für sich genommen sowohl die 

Kommunen insgesamt wie auch insbesondere die finanz-

schwachen Regionen stärkt, die Planungssicherheit erhöht 

und das Konnexitätsprinzip besser berücksichtigt, ist ein sinn-

voller politischer Kompromiss gefragt, der die Stärken und 

Schwächen der Optionen bestmöglich kombiniert. 

Kommunale Rekorddefizite bei gleichzeitig großem Inves-

titionsbedarf 

Die Investitions- und Finanzierungsherausforderungen auf 

kommunaler Ebene sind flächendeckend hoch. Laut KfW-

Kommunalpanel 2025 beträgt der wahrgenommene Investiti-

onsrückstand der Kommunen rund 216 Mrd. EUR.1 In die Zu-

kunft gewandte Erfordernisse wie Investitionen in Klimaschutz 

und Klimaanpassung2 oder der Ausbau der kommunalen 

Energieinfrastruktur3 sind dabei noch gar nicht berücksichtigt 

und erfordern zusätzlich substanzielle Mittel. Gleichzeitig ver-

zeichneten die kommunalen Kernhaushalte in den letzten bei-

den Jahren mit 24,3 Mrd. EUR im Jahr 2024 bzw. 29,4 Mrd. 

EUR 2025 die höchsten Defizite seit der Wiedervereinigung.4  

Grafik 1: Kommunaler Finanzierungssaldo und Verände-

rung des wahrgenommenen Investitionsrückstands  

In Mrd. EUR 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kassenstatistik, und KfW-Kommunalpanel,  
eigene Darstellung. 
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Noch nie waren die kommunalen Haushaltsdefizite so hoch 

und noch nie war der Anstieg des wahrgenommenen Investiti-

onsrückstands der Kommunen so hoch (Grafik 1). Diese dra-

matische Zuspitzung der Lage macht deutlich, dass eine Stär-

kung der kommunalen Finanzbasis nötig ist, wenn Kommunen 

auch zukünftig ihre Angebote der Daseinsvorsorge bereitstel-

len sollen. 

Die Handlungsspielräume der Kommunen sind im aktuel-

len System gering 

Die Entwicklung der Ausgaben ist von den Kommunen in vie-

len Bereichen nicht oder kaum beeinflussbar, etwa bei den 

Sozial- und Personalausgaben. Sparbemühungen richten sich 

daher einerseits auf freiwillige Aufgaben, wie Sportanlagen 

und kulturelle Angebote. Andererseits werden Infrastrukturin-

vestitionen zurückgestellt, die angesichts des ohnehin schon 

lange anhaltenden Kapitalverzehrs auf kommunaler Ebene 

dringend notwendig sind.5 In beiden Fällen ist mit einer Ver-

schlechterung der Standortbedingungen für Unternehmen und 

der Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger zu rechnen. 

Vor diesem Hintergrund rücken Optionen zur Stärkung der 

kommunalen Einnahmebasis in den Fokus. Kommunen finan-

zieren sich zum Großteil über eigene Steuereinnahmen und 

Zuweisungen der Länder. Unter den Steuereinnahmen stellen 

die Gewerbesteuer und der kommunale Anteil an der Einkom-

mensteuer den größten Anteil. Die Zuweisungen wiederum 

umfassen Mittel von Land, Bund und EU und können grob in 

zweckgebundene Zuweisungen (z.B. Investitionszuweisungen 

oder die Dotierung von Förderprogrammen) oder allgemeine 

Mittel im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs katego-

risiert werden. Hinzu kommen als dritter Block weitere Mittel, 

z. B. aus eigener wirtschaftlicher Tätigkeit, die aber in der Re-

gel einen kleineren Anteil der Einnahmen ausmachen. Die Zu-

sammensetzung und Höhe der Einnahmen variiert je nach 

Kommunalisierungsgrad über die Bundesländer hinweg und 

ist im Kontext mit der landesspezifischen Ausgabenstruktur zu 

sehen (Grafik 2). 

Grafik 2: Pro-Kopf-Einnahmen der Kernhaushalte der Ge-

meinden  

In EUR, nach Bundesland, 2024 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kassenstatistik und Einwohnerzahlen zum 
31.12.2024, eigene Darstellung. 

Innerhalb aller Bundesländer gibt es erhebliche Unterschiede 

bezüglich der Finanzkraft der einzelnen Kommunen sowie 

eine starke Pfadabhängigkeit bei den kommunalen Einnah-

men, die sich auch auf die Investitionsfähigkeit auswirkt. Re-

formansätze zur Stärkung der kommunalen Einnahmenbasis 

nehmen daher neben dem Ziel einer flächendeckenden Erhö-

hung der Einnahmen auch die Wirkungen auf finanzschwä-

chere Kommunen mit in den Blick. 

Drei Stellschrauben zur strukturellen Stärkung der kom-

munalen Investitionsfinanzierung 

Das KfW-Kommunalpanel erhebt jährlich, wie die Kommunen 

in Deutschland ihre Investitionen finanzieren. Die wichtigste 

Säule der kommunalen Investitionsfinanzierung sind demzu-

folge die allgemeinen Deckungsmittel und liquide Mittel aus 

dem Vorjahr (Grafik 3), die im Jahr 2024 zusammen rund 

40 % der Investitionen finanzierten. In dieser Säule stellen 

Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen den Großteil 

der Einnahmen dar. 

Die zweite zentrale Säule besteht aus Finanzmitteln, die direkt 

an den Investitionszweck gekoppelt sind. Dies sind insbeson-

dere zweckgebundene Investitionszuweisungen der Länder 

und Fördermittel, die von den Kommunen zu beantragen sind. 

Rund 32 % der kommunalen Investitionen wurden im Jahr 

2024 über diesen Weg finanziert.  

Die dritte relevante Säule sind Kommunalkredite und die Fi-

nanzierung über Fremdkapital im Allgemeinen. Zuletzt entfie-

len rund 25 % des kommunalen Investitionsvolumens auf 

Kommunalkredite (inklusive Förderkredite) und Wertpapier-

schulden. Der Kommunalkredit ermöglicht als subsidiäres Ele-

ment der Investitionsfinanzierung insbesondere einen inter-

temporären Ausgleich von Ausgaben und Einnahmen und ist 

daher nicht Gegenstand dieser Analyse.6  

Grafik 3: Finanzierungsmix der kommunalen Investitions-

ausgaben 

Anteil der Finanzierungsquellen am Investitionsvolumen, in Prozent, 2024 

Quelle: Raffer et al. (2025), KfW-Kommunalpanel 2025. 

Für eine strukturelle Stärkung der kommunalen Einnahmenba-

sis zum Zweck höherer Investitionen lassen sich dementspre-

chend drei zentrale Stellschrauben identifizieren: Erstens eine 

Erhöhung der Steuereinnahmen, die zu einem Anstieg der für 

die Investitionen sehr relevanten allgemeinen Deckungsmittel 

führt.7 Zweitens eine Ausweitung der Zuweisungen, entweder 

ungebunden – was ebenfalls die allgemeinen Deckungsmittel 

erhöht – oder als zweckgebundene Investitionszuweisung. 
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Und drittens eine Ausweitung der Fördermittel, also Investiti-

onszuschüsse der übergeordneten föderalen Ebenen, die von 

den Kommunen zu beantragen sind. Alle drei Optionen korre-

lieren positiv mit der kommunalen Investitionstätigkeit.8 Sie 

bieten dabei jedoch unterschiedliche Vor- und Nachteile, wie 

eine Analyse des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft, 

Infrastruktur und Daseinsvorsorge an der Universität Leipzig 

im Auftrag von KfW Research zeigt (siehe Infokasten). Im Fol-

genden werden die drei Optionen strukturiert gegenüberge-

stellt, um die Bandbreite der Möglichkeiten für eine strukturelle 

Stärkung der kommunalen Einnahmen aufzuzeigen.  

Infokasten  

Im Auftrag von KfW Research hat das Kompetenzzentrum Öf-

fentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge an der 

Universität Leipzig in einer Studie unterschiedliche Ansätze 

zur Stärkung der kommunalen Investitionsfähigkeit eingehend 

analysiert. Ausgehend von einem Problemaufriss beleuchtet 

die Studie die zur Verfügung stehenden Transmissionskanäle, 

um Finanzmittel für mehr Investitionen auf die kommunale 

Ebene zu transferieren. Im föderalen Finanzsystem Deutsch-

lands umfasst dies Zuweisungen innerhalb und außerhalb der 

Ausgleichssysteme, direkte Förderzuschüsse oder die Steuer-

einnahmen der Kommunen.  

 

Neben der Diskussion der Vor- und Nachteile der verschiede-

nen Reformansätze stellt die Studie durch eine gemeinde-

scharfe Simulationsrechnung auch die fiskalischen Folgewir-

kungen einer Anpassung der Verteilung des Gemeinschafts-

steueraufkommens dar. Somit gibt die Studie für die finanz-

wissenschaftliche und -politische Debatte einen lösungsorien-

tierten Überblick über verschiedene Optionen zur Stärkung 

der kommunalen Einnahmebasis. Eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse findet sich im Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2-

2024, Kapitel 8, DOI: https://doi.org/10.35998/9783830556350   

Option 1: Ausweitung der Fördermittel 

Fördermittel, die den Kommunen von Bund und Ländern (ggf. 

auch aus EU-Mitteln) zur Verfügung gestellt werden, sind eine 

wichtige Finanzierungssäule für Investitionen. Laut KfW-Kom-

munalpanel 2025 nutzen 88 % aller Kommunen Fördermittel 

zur Finanzierung ihrer Investitionen. Damit wurde im Jahr 

2024 rund ein Fünftel des gesamten kommunalen Investitions-

volumens finanziert (Grafik 3). 

Bei Fördermitteln werden für ausgewählte Verwendungszwe-

cke Programme aufgelegt, für die sich die Kommunen bewer-

ben können. Ihr Einsatz erfordert neben der sachlichen Bin-

dung in der Regel auch eine finanzielle Eigenbeteiligung der 

Kommunen. Wurden Fördermittel zugesagt, ist deren Verwen-

dung zumeist nach Abschluss des Vorhabens nachzuweisen. 

Die Vorteile dieses Finanzierungswegs liegen in der direkten 

und zielgerichteten Zahlung an die Kommunen. Das bedeutet 

auch, dass keine weitergehenden Anpassungen der föderalen 

Finanzbeziehungen vorgenommen und keine Rückkopplungs-

effekte in diesen Systemen ausgelöst werden.  

Ein Nachteil von Fördermitteln liegt darin, dass Fördermittel 

gegebenenfalls Anreize schaffen, kommunale Haushaltsmittel 

in die Richtung von Förderzwecken zu lenken, die nicht 

zwangsläufig den prioritären Bedürfnissen vor Ort entspre-

chen müssen. Laut KfW-Kommunalpanel 2025 lösen die Kom-

munen dieses Dilemma, indem sie Fördermittel hauptsächlich 

für bestehende Projekte einwerben, die sich schon in Planung 

befinden.9 Aus Sicht der Kommunen sind die größten Kritik-

punkte aber vor allem der große Aufwand für die Verwaltung, 

die passenden Förderprogramme zu finden, die spezifischen 

Voraussetzungen zu verstehen und zu beachten und den Do-

kumentationspflichten bei Antragstellung und später auch bei 

der Abrechnung nachzukommen, was viel Personal bindet 

und Kosten verursacht. Zudem gehen Förderprogramme mit 

zeitlichen Vorgaben einher, die sowohl bei der Finanzierungs- 

als auch bei der Umsetzungsplanung zu Unsicherheiten füh-

ren können (z. B. durch zeitlich begrenzten Mittelabruf oder 

die Koordinierung des Beginns der Umsetzung mit dem Start 

der Förderung).10 

Im Hinblick auf die aktuellen Defizite ist darüber hinaus der er-

forderliche Eigenanteil für viele Kommunen schwer aufzubrin-

gen. Die Idee hinter dem kommunalen Eigenanteil an der Fi-

nanzierung von Projekten ist es, Mitnahmeeffekte weiter zu 

verringern und damit der oben angesprochenen Anreizverzer-

rung durch Förderprogramme entgegenzuwirken. Da der Ei-

genanteil jedoch aus allgemeinen Mitteln bestritten werden 

muss, fällt es gerade strukturschwachen Kommunen schwer, 

Förderprogramme in Anspruch zu nehmen. Dies kann regio-

nale Unterschiede verfestigen.11 Auch viele Nebenkosten wie 

Personal- und Sachausgaben für die Planung sowie Folgekos-

ten der Investitionen in Form von Instandhaltungen sind häufig 

nicht förderfähig, sodass diese von den Kommunen aus allge-

meinen Mitteln bestritten werden müssen.12 

In der kommunalwissenschaftlichen Debatte finden sich daher 

mittlerweile eine Reihe an Vorschlägen, wie die derzeitige För-

dermittelpraxis reformiert werden könnte.13 Zuvorderst geht es 

um eine Vereinfachung durch insgesamt weniger Programme 

mit transparenten und verständlichen Förderrichtlinien und ei-

nem geringeren Verwaltungsaufwand. Letzteres könnte durch 

eine Vereinfachung der Antragstellung und weniger Berichts- 

und Dokumentationspflichten erreicht werden (beispielsweise 

durch eine stärkere Pauschalierung der Förderzwecke 

und -summen). Auch ein stärkeres Abstellen auf die gesamt-

hafte Lebenszyklusbetrachtung des Investitionszwecks könnte 

hilfreich sein. Alle diese Vorschläge werden auch von Seiten 

der Kämmerer unterstützt (Grafik 4), wie eine Auswertung des 

KfW-Kommunalpanel 2025 ergeben hat.14  
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Grafik 4: Was macht ein praktikables Förderprogramm aus Sicht der Kämmereien aus? 

Auswertung Freitextantworten, Anteil der zustimmenden Kommunen in Prozent, Mehrfachnennungen möglich 

Quelle: Blesse et al. (2026), KfW-Kommunalpanel 2025, eigene Darstellung. 

Option 2: Ausweitung der Zuweisungen  

Die Kommunen erhalten von den Ländern einerseits zweckge-

bundene Zuweisungen – insbesondere für Investitionen –, die 

ähnlich wie Fördermittel wirken. Andererseits erhalten sie all-

gemeine Zuweisungen, die von den Kommunen frei verfügbar 

genutzt werden können und somit auch für solche Investitions-

vorhaben zur Verfügung stehen, für die es keine explizite För-

derung oder Vorgaben durch die übergeordneten Ebenen gibt. 

Wichtigste Quelle der frei verfügbaren Mittel sind die Schlüs-

selzuweisungen, die den Kommunen über die kommunalen Fi-

nanzausgleichssysteme von den Ländern zugeleitet werden. 

Die zweckgebundenen Investitionszuweisungen können eben-

falls innerhalb der kommunalen Finanzausgleichssysteme 

oder auch abseits davon an die Kommunen durch die Länder 

gezahlt werden.15  

Auch der Bund und die EU geben Zuweisungen, die jedoch in 

der Regel über die Länder an die Kommunen fließen. Diese 

werden im Rahmen der bundesgesetzlichen Investitionsförde-

rung (z. B. Digitalpakt Schule) wie auch als Bundesbeteiligung 

an Geldleistungsgesetzen gezahlt. Hierbei haben sie den 

Charakter einer Kostenerstattung, vor allem für durch Bundes-

gesetze geregelte Sozialleistungen. Eine verbesserte Kon-

nexität, beispielsweise eine stärkere Kofinanzierung des Bun-

des bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 

oder der Hilfe zur Pflege (zwei fiskalisch gewichtige Hilfsar-

ten)16, würde in den kommunalen Haushalten allgemeine De-

ckungsmittel freisetzen, die dann auch investiv genutzt wer-

den könnten.17  

Die Vorteile einer Erhöhung der Zuweisungen liegen darin, 

den Kommunen mehr eigenen Entscheidungsspielraum zu er-

öffnen, weniger Bürokratie in der Mittelverwaltung zu generie-

ren und gezielt strukturschwache Kommunen besonders zu 

entlasten. Jedoch ist die Anzahl der möglichen Zuweisungs-

zwecke und damit auch die Höhe des an die Kommunen 

transferierbaren Volumens für den Bund (anders als für die 

Länder) begrenzt, solange keine neuen Zuweisungswege er-

öffnet werden. Die Länder können ihre Zuweisungen grund-

sätzlich erhöhen, stehen jedoch häufig selbst unter finanziel-

lem Druck. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die 2025 

eingerichtete Neuverschuldungsmöglichkeit der Länder be-

nutzt wird, um möglicherweise auch die Kommunen über er-

höhte Investitionszuweisungen zu entlasten. 

Option 3: Ausweitung der Steuerbasis 

Die originären Steuereinnahmen sind neben den Zuweisun-

gen die wichtigste Finanzquelle der Kommunen. Sie speisen 

direkt die allgemeinen Deckungsmittel, über welche die Kom-

munen ihre Aufgaben mit höheren Freiheitsgraden finanzieren 

können. Die kommunale Steuerkraft zeigt sich daher immer 

wieder als ein wichtiger Einflussfaktor für Investitionen.18 Ne-

ben einer Reihe von kommunalen Bagatellsteuern, die in der 

Summe kaum relevante Volumen erbringen (z. B. die Hunde-

steuer), sind vor allem die Grundsteuer, die Gewerbesteuer 

sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der 

Umsatzsteuer von hoher fiskalischer Bedeutung. In der aktuel-

len Diskussion richtet sich der Fokus vor allem auf die drei 

letzteren, die zusammen fast 90 % des kommunalen Steuer-

aufkommens ausmachen (Grafik 5). 

Grafik 5: Bedeutung verschiedener Steuerarten für die 

kommunalen Einnahmen  

Anteil an den kommunalen Steuereinnahmen insgesamt, in Prozent, 2024 

Quelle: Eigene Berechnung aufgrund von Daten des Statistischen Bundesamtes 
(Kassenstatistik). 
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Grundsätzlich gilt, dass es bei einer Stärkung der kommuna-

len Steuerbasis Erst- und Zweitrundeneffekte gibt. Die Wir-

kung tritt einerseits innerhalb des jeweiligen kommunalen Fi-

nanzausgleichsystems (KFA) eines Landes und andererseits 

im bundesstaatlichen Finanzausgleich (BFA) zwischen Bund 

und Ländern auf. Zudem können zwischen beiden Systemen 

Rückkopplungseffekte auftreten: Je nach Ausgestaltung der 

Ausgleichssysteme könnte eine insgesamt höhere gemeindli-

che Steuerkraft zu Mindereinnahmen des Landes im BFA füh-

ren. Das Land wiederum könnte infolgedessen zu einer gerin-

geren Ausstattung des KFA tendieren, was für sich genom-

men zu weniger Zuweisungen an die Kommunen führt. Im Ein-

zelfall wäre über diese Kaskade sogar ein negativer Nettoef-

fekt für manche Kommunen möglich, was der intendierten 

Stärkung der kommunalen Finanzkraft zuwiderlaufen würde. 

Daher ist es wichtig, die Verteilungs- und Ausgleichswirkun-

gen im Detail nachzuvollziehen und ggf. weitere Reformoptio-

nen ins Auge zu fassen, um negative bzw. unerwünschte Ver-

teilungseffekte zu vermeiden bzw. abzumildern. 

Reformansätze für die Gewerbesteuer 

Mit einem Anteil von rund 47 % im Jahr 2024 macht das Auf-

kommen aus der Gewerbesteuer den größten Block unter den 

Steuereinnahmen für die Kommunen aus. Dies entsprach Ein-

nahmen von durchschnittlich 804 EUR je Einwohner im Jahr 

2024.19 Die Kommunen besitzen das Recht, einen lokalen He-

besatz festzulegen. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage, 

die Bund und Ländern zufließt, wird das Aufkommen nach Un-

ternehmenssitz bzw. Lohnsummen bei mehreren Standorten 

verteilt.  

Das Hebesatzrecht stellt einen wirksamen Mechanismus dar, 

um regionale Bezüge herzustellen (Radizierung). Allerdings 

bevorzugt die Verteilung nach Unternehmenssitz wirtschaftlich 

starke Regionen und führt so zu erheblichen räumlichen Dis-

paritäten. Zudem erhöhen strukturschwache Kommunen oft 

ihre Hebesätze, um Einnahmen zu sichern. wodurch sie im 

Standortwettbewerb an Attraktivität verlieren.20 Höhere Ge-

werbesteuern wirken negativ sowohl auf die Ansiedlung von 

Unternehmen21, als auch auf die Investitionen ansässiger Fir-

men22, insbesondere im Bereich Forschung und Entwick-

lung.23 Darüber hinaus ist die Gewerbesteuer aufwändig in der 

Handhabung, was erhebliche administrative Kosten seitens 

der Unternehmen, aber auch bei den Finanzämtern verur-

sacht.24 

Der größte Nachteil der Gewerbesteuer aus Sicht der Ge-

meinden ist jedoch die starke Volatilität der Einnahmen, die 

generell konjunkturabhängig sind, aber zum Teil sogar vom 

wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg einzelner Unternehmen 

abhängen.25 Im Vergleich zu den anderen Steuereinnahmen 

bedeutet das für die Kommunen weniger finanzielle Planungs-

sicherheit, welche jedoch gerade für langfristige Investitions-

projekte wichtig ist. Reformvorschläge für die Gewerbesteuer 

zielen daher auf eine Stabilisierung der Einnahmen und eine 

Reduzierung von Ungleichheiten in den kommunalen Haus-

halten ab. Diskutiert werden beispielsweise eine Verbreiterung 

der Bemessungsgrundlage, eine Harmonisierung der Berech-

nungsvorgaben oder die Ausweitung zu einer lokalen Wert-

schöpfungssteuer.26 Selbst die Abschaffung der Steuer wird 

vorgeschlagen unter der Maßgabe, dass die Kommunen 

entsprechend durch andere (stabilere) Steuereinnahmen kom-

pensiert werden.27 Alle bisherigen Reformanläufe stehen je-

doch widerstrebenden Interessen, auch auf der kommunalen 

Ebene, gegenüber. 

Reformansätze für den Anteil an der Einkommensteuer 

Im Jahr 2024 entfielen 35 % der kommunalen Steuereinnah-

men auf die Einkommensteuer (Grafik 5), was Pro-Kopf-Ein-

nahmen in Höhe von durchschnittlich 597 EUR entsprach.28 

Der gemeindliche Anteil von 15 % am Einkommensteuerauf-

kommen wird nach dem Wohnsitzprinzip verteilt und hat damit 

eine moderat spreizende Wirkung.29 Vorschläge zur Stärkung 

der kommunalen Finanzkraft zielen in der Regel nicht auf eine 

Änderung der horizontalen Verteilung, sondern auf eine verti-

kale Aufstockung des gemeindlichen Anteils zulasten des 

Bundes bzw. der Länder.  

Würde beispielsweise der Anteil der Kommunen an der Ein-

kommensteuer um einen Prozentpunkt zulasten des Bundes 

erhöht, so könnten die Gemeinden in Summe Mehreinnahmen 

von rund 3 Mrd. EUR pro Jahr verbuchen. Einzelne Länder 

würden durch die höhere Gemeindefinanzkraft im BFA verlie-

ren, aber unter dem Strich bliebe für die kommunale Ebene in 

allen Bundesländern (inkl. Stadtstaaten) ein positiver Gesamt-

effekt. Laut Hesse et al (2024b) würden sich so auf Basis von 

Daten aus dem Jahr 2022 Mehreinnahmen von 34 bis 50 EUR 

je Einwohner ergeben (Grafik 6). Die unterschiedliche Höhe 

der zusätzlichen kommunalen Einnahmen beruht auf der un-

terschiedlichen Konzentration und steuerlichen Leistungsfä-

higkeit der Steuerpflichtigen in den einzelnen Bundesländern. 

Dabei fällt der Effekt für die Kommunen in den Ländern be-

sonders hoch aus, die im BFA verlieren würden, namentlich in 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Hamburg. Hier wä-

ren also ggf. durch eine aufkommensneutrale Anpassung der 

Ausstattung der KFA-Systeme Entlastungen der Kommunen 

ohne Belastungen der Länder möglich. 

Grafik 6: Effekte einer Anpassung der Verteilung der Ein-

kommensteuereinnahmen 

Dargestellt sind die Effekte eines um einen Prozentpunkt erhöhten Anteils der 
Kommunen an der Einkommensteuer, zulasten des Bundes. Die Zahlen bezie-
hen sich auf Daten aus dem Jahr 2022. 

Quelle: Hesse et al. (2024b). 
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Reformoptionen für den Anteil an der Umsatzsteuer 

An dieser Steuer erhalten die Kommunen einen Anteil von 

rund 2 % des gesamtstaatlichen Aufkommens. Darüber hin-

aus gibt der Bund einen Teil seiner Umsatzsteuereinnahmen 

an die Kommunen in Form von Festbeträgen weiter.30 Die An-

passung der Anteile des Umsatzsteueraufkommens gilt als 

das im Grundgesetz vorgesehene „Scharnier“, um auf sich än-

dernde Aufgaben- und Kostenbelastungen zwischen den föde-

ralen Ebenen zu reagieren. Im Jahr 2024 waren rund 6 % der 

kommunalen Steuereinnahmen der Umsatzsteuer zuzurech-

nen (Grafik 5). Durchschnittlich entsprach das einem Betrag 

von 98 EUR je Einwohner.31 

Eine Erhöhung des Gemeindeanteils um einen Prozentpunkt 

würde den Kommunen Mehreinnahmen in Höhe von 2,9 Mrd. 

EUR bescheren.32 Die Simulation auf Basis von Daten des 

Jahres 2022 zeigt jedoch ein deutlich heterogenes Bild mit 

Gewinnern und Verlierern – sowohl in der Verteilung zwischen 

Kommunen und den jeweiligen Ländern als auch zwischen 

den Kommunen selbst. Insgesamt lägen die zusätzlichen Ein-

nahmen je Einwohner in einer Spannbreite von 27 bis 57 EUR 

(Grafik 7). Bei dieser Variante verteilen sich die Mittel auf der 

Länderebene etwas gleichmäßiger als bei einer Modifikation 

der Einkommensteuer. Dennoch profitieren die Kommunen fi-

nanzstarker Länder tendenziell etwas stärker. Die Stadtstaa-

ten profitieren ebenfalls deutlich, da der Verteilungsschlüssel 

für die Umsatzsteuer sich am Gewerbesteueraufkommen so-

wie an der Anzahl und der Lohnsumme der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten orientiert.  

Neben einer Erhöhung des Gemeindeanteils33 ist auch der 

verwendete Verteilungsschlüssel der Gemeinden Bestandteil 

der politischen Debatte.34 Während die Anteile der Länder 

nach Einwohnern verteilt werden, erfolgt die Zuordnung auf 

die Kommunen nach Gewerbesteueraufkommen, Anzahl sozi-

alversicherungspflichtig Beschäftigten und Lohnsumme35, so-

dass hier regionale Disparitäten, analog zur Gewerbesteuer, 

tendenziell verschärft werden. Eine Erhöhung des gemeindli-

chen Anteils allein würde daher nicht reichen, die kommunale 

Investitionsfähigkeit flächendeckend zu stärken und auch fi-

nanzschwache Kommunen zu unterstützen. Um die Mehrein-

nahmen stärker bei den steuerschwächeren Gemeinden zu 

konzentrieren, wäre also auch eine Modifikation des Vertei-

lungsschlüssels zu diskutieren. Wird beispielsweise der Ge-

meindeanteil – wie schon der Länderanteil heute – stärker 

nach Maßgabe der Einwohnerzahl verteilt oder sogar invers 

zur wirtschaftlichen Leistungskraft, könnte der Effekt für steu-

erschwächere Kommunen umfangreicher ausfallen. 

Grafik 7: Effekte einer Anpassung der Verteilung der Um-

satzsteuereinnahmen 

Dargestellt sind die Effekte eines um einen Prozentpunkt erhöhten Anteils der 
Kommunen an der Umsatzsteuer, zulasten des Bundes. Die Zahlen beziehen 
sich auf Daten aus dem Jahr 2022. 

 
Quelle: Hesse et al. (2024b). 

Stärken und Schwächen einzelner Reformoptionen bedin-

gen einen Instrumentenmix zur Problemlösung 

Jede der hier diskutierten Reformoptionen hat Stärken und 

Schwächen mit Blick auf eine angestrebte Ertüchtigung der 

kommunalen Einnahmen und Investitionsfähigkeit (Grafik 8). 

So bieten Fördermittel zwar eine gute Zielgenauigkeit und 

stellen durch die Zweckbindung sicher, dass zur Verfügung 

gestellte Finanzmittel auch in Investitionen fließen. Gleichzei-

tig ist mit Fördermitteln aber auch ein hoher Verwaltungsauf-

wand verbunden, die Folgekosten von Investitionen können 

üblicherweise nicht damit finanziert werden und es fehlt die 

langfristige Planungssicherheit für die Kommunen. 

Eine Erhöhung der Zuweisungen könnte ebenfalls gezielt 

strukturschwache Kommunen entlasten und bei einer Erhö-

hung der allgemeinen Zuweisungen wären auch Folgekosten 

von Investitionen finanzierbar, doch die Mittel sind auch auf 

Landesebene knapp. 

Auch eine veränderte Verteilung des Steueraufkommens bie-

tet die Möglichkeit, frei verfügbare Mittel an die kommunale 

Ebene zu lenken. Daraus ergeben sich jedoch Rückkopp-

lungseffekte, die durch eine Stärkung der kommunalen Steu-

erkraft im Bundesfinanzausgleich und nachgelagerte Effekte 

in den kommunalen Finanzausgleichen ausgelöst werden. 
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Tabelle 1: Vor- und Nachteile einzelner Reformansätze für die Kommunalfinanzen 

 

 Vorteile Nachteile 

Fördermittel 
+ Zielgenaue Ausgestaltung möglich (Verwendungs-

zweck, Empfänger) 
+ Höhe lässt sich diskretionär an Bedarf anpassen 
+ Keine direkten Feedbackeffekte (vereinfacht ggf. poli-

tische Kompromisse) 

- Fehlanreize möglich 
- Wenig Planungssicherheit (kurze Programmlaufzeiten) 
- Keine Finanzierung von Unterhalt und Infrastrukturfol-

gekosten 
- Unübersichtliche Förderkulisse 
- Hoher Verwaltungsaufwand 
- Eigenanteil bei strukturschwachen Kommunen proble-

matisch 

Zuweisungen 
+ Höhere Planungssicherheit (gesetzliche Regelung 

statt einmaliger Fördertöpfe) 
+ Zielgenaue Ausgestaltung möglich (durch Zweckbin-

dung) 
+ Frei verwendbare Ausgestaltung möglich (allgemeine 

Zuweisung) 
+ Höhe lässt sich diskretionär an Bedarf anpassen 
+ Wenig Verwaltungsaufwand 

- Geld muss über die Länderhaushalte bereitgestellt wer-
den (insbesondere in finanzschwachen Ländern proble-
matisch) 

- Bei fehlender Zweckbindung fließen zusätzliche Mittel 
nicht unbedingt in Infrastruktur 

- Hoher Komplexitätsgrad der KFA-Regelungen führt zu 
Intransparenz der Finanzflüsse 

Steuer 
einnahmen 

+ Große Finanzvolumen können mit relativ wenig Ver-
waltungsaufwand umverteilt werden 

+ Höhere Planungssicherheit (gesetzliche Regelung 
statt einmaliger Fördertöpfe) 

+ Frei verwendbar 
+ Stetig und recht gut prognostizierbar (Anteile an Ge-

meinschaftssteuern) 

- Politische Einigung zwischen Bund und den Ländern 
herausfordernd 

- Unerwünschte Verteilungseffekte möglich 
- Ggf. konjunkturanfällig 
- Zusätzliche Mittel fließen nicht unbedingt in Infrastruk-

tur 

Quelle: eigene Darstellung.

Keine der hier diskutierten Optionen erscheint damit für sich al-

lein genommen geeignet, sowohl die Einnahmen der Kommu-

nen flächendeckend zu erhöhen als auch die Investitionsfähig-

keit insbesondere strukturschwacher Regionen zu verbessern. 

Vielmehr liegt es nahe, die unterschiedlichen Vorteile zu kombi-

nieren und Nachteile möglichst abzumildern. So erscheint bei-

spielsweise eine stärkere Beteiligung der Kommunen an der 

Umsatzsteuer geeignet, da sich dadurch die kommunale Ein-

nahmebasis verbreitern und verstetigen lässt. Allerdings wür-

den hier Kommunen in einnahmestarken Ländern tendenziell 

stärker begünstigt. Eine Kombination mit einer stärker an der 

Einwohnerzahl orientierten Verteilung des Umsatzsteuerauf-

kommens könnte diesen Effekt abmildern und steuerschwache 

Gemeinden gezielter unterstützen. Auch eine Einbindung der 

Länder in die Umverteilung der Umsatzsteuer ändert die Vertei-

lungsmuster spürbar. Ähnliche Überlegungen lassen sich für die 

Verteilung der Einkommensteuer anstellen.  

Kurzfristige Hilfe versus langfristige Stabilisierung 

Hinter der aktuellen Finanzkrise der Kommunen verstecken sich 

zahlreiche strukturelle Probleme, die schon lange bekannt, je-

doch schwer zu adressieren sind. Zumal größere Reformen der 

föderalen Ordnung und der damit einhergehenden Aufgaben-

verteilung sich in der Vergangenheit als schwer umsetzbar er-

wiesen haben. Daher wird in der aktuellen politischen Diskus-

sion immer wieder die Umsatzsteuer als kurzfristige Lösung ins 

Spiel gebracht. So fordern beispielsweise die kommunalen Spit-

zenverbände eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteuer-

anteils um 10 Prozentpunkte als Soforthilfe. Die geschätzten 

zusätzlichen Einnahmen von etwa 30 Mrd. EUR pro Jahr ent-

sprächen den prognostizierten Defiziten der Kommunen.36 Auch 

die Bundesbank empfiehlt, die kommunale Finanzlage kurzfris-

tig über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils etwas zu stabi-

lisieren. Jedoch wird in der Debatte angesichts des hohen An-

teils der volatilen Gewerbesteuer an den kommunalen Einnah-

men auch immer wieder betont, dass grundsätzlichere struktu-

relle Reformen37 nötig sind, um die kommunalen Einnahmen zu 

stabilisieren und weniger konjunkturabhängig zu machen.  

Darüber hinaus führen die komplexen finanziellen Verflechtun-

gen über die staatlichen Ebenen hinweg zu unklaren Verant-

wortlichkeiten und Fehlanreizen.38 Um diese zu vermeiden, ist 

bei einer klaren Zuordnung von Aufgaben eine entsprechende 

finanzielle Ausstattung der jeweils zuständigen staatlichen 

Ebene nötig.39 Ein Vorsatz, der im Übrigen auch im Koalitions-

vertrag der Bundesregierung in Form eines Zukunftspaktes 

Bund, Länder und Kommunen festgehalten ist. Auch die großen 

deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute fordern in ihrer Ge-

meinschaftsdiagnose schon länger eine umfassende Föderalis-

musreform.40  

Die hier diskutierten Optionen bieten allesamt Möglichkeiten, 

die Einnahmebasis der Kommunen strukturell zu verbessern. 

Letztendlich wird es vor allem darum gehen, einen politischen 

Kompromiss zu finden, dessen Kosten einerseits für Bund und 

Länder – finanzstark wie -schwach – akzeptabel sind. Gleich-

zeitig muss ein solcher Kompromiss die kommunale Ebene in 

allen Ländern für Mehrinvestitionen ertüchtigen und sowohl die 

Finanzvolumina als auch die Planungssicherheit der Finanz-

ströme spürbar erhöhen. 
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40 Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2025 und Frühjahr 2024. 
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